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Schulamt für den Hochsauerlandkreis gerne bera-
tend zur Verfügung.
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Liebe Eltern,
Liebe Erziehungsberechtigte,

Ihr Kind besucht nach den Sommerferien die vierte 
Klasse und wird dort sonderpädagogisch gefördert. 

Im Herbst muss Ihrerseits eine Entscheidung 
zur Schulwahl getroffen werden. Dafür werden 
Sie zu einem Beratungsgespräch zur weiteren 
Schullaufbahn Ihres Kindes von Ihrer zuständi-
gen Grundschule eingeladen.

Im Rahmen dieses Beratungsgesprächs unter-
schreiben Sie ein Formular, auf dem Ihr Wunsch 
vermerkt wird.

Die jetzige Klassenleitung kennt Ihr Kind gut und 
wird Sie dabei unterstützen, die richtige Entschei-
dung zu treffen.

Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen wichtige Infor-
mationen zukommen lassen, um Fragen klären zu 
können.

Ihr Inklusionsteam im Schulamt HSK

Ihr Wahlrecht

Sollte Ihr Kind nach der 4. Klasse weiterhin son-
derpädagogische Unterstützung benötigen, haben 
Sie rechtlich die Wahl zwischen zwei möglichen 
Förderorten für Ihr Kind (vgl. § 16 AO-SF):

Besuch einer allgemeinen Schule

(Hauptschule, Sekundarschule, Realschule, Ge-
samtschule und ggf. Gymnasium)

Ihr Kind wird gemeinsam mit Kindern lernen, die 
keine sonderpädagogische Förderung benötigen.

Inklusive Beschulung bedeutet, dass Ihr Kind wei-
terhin sonderpädagogische Unterstützung erhält. 
Hierfür stehen die Lehrkräfte der allgemeinen 
Schule sowie Lehrkräfte für Sonderpädagogik und 
ggf., weiteres Fachpersonal zur Verfügung.

Besuch einer Förderschule

Ihr Kind wird in der Regel in kleineren Lerngruppen 
gemeinsam mit Kindern lernen, die ähnliche son-
derpädagogische Unterstützung benötigen.

Hierzu arbeiten an den Förderschulen ausschließ-
lich Lehrkräfte für Sonderpädagogik sowie zusätz-
lich weiteres Fachpersonal mit Ihrem Kind.

Zeitfahrplan

Sommer
Beginn 4. Klasse

Nutzen Sie diesen Flyer und die aufgeführten 
Homepages, um sich zu informieren.


Herbst

Beratungsgespräche an den Grundschulen

Entscheidung: Soll Ihr Kind ab Klasse 5 eine allge-
meine Schule - Gemeinsames Lernen - oder eine 
Förderschule besuchen?


Januar / Februar
Halbjahr 4. Klasse

Das Schulamt teilt Ihnen mit, an welcher allgemei-
nen Schule bzw. an welcher Förderschule Ihr Kind 
einen Platz bekommen hat.


Februar / März

Sie melden Ihr Kind an der benannten Schule an 
- der Platz ist sicher -

Die Anmeldetermine der allgemeinen Schulen 
und Förderschulen finden Sie auf den jeweiligen 
Homepages sowie kurz zuvor in der Zeitung.


